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19.05.2021

Plattform für Weiterbildung

• Anforderung und Soll/Ist

• Prüfung Gewerbebehörde

• Status Lehrplan im Auge

13.600 Veranstaltungen 

33.000 Nutzerkonten

1,1 Million Stunden
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LEHRPLAN § 136a Abs 6a GewO – GEWERBLICHER VERMÖGENSBERATER

19.05.2021

Vermögensberater haben 60 Stunden in drei Jahren zu absolvieren

5) Recht der Veranlagungsvermittlung 

und Veranlagungen

1) Allgemeines Berufsrecht

2) Verbraucherschutzrecht

3) Recht der Wertpapiervermittlung

4) Wertpapiere

6) Recht der Finanzierungsvermittlung

7) Finanzierungen

8) Recht der Versicherungsvermittlung

9) Lebens- und Unfallversicherung

Versicherungen

Finanzierungen

Wertpapiere

Veranlagungen

Module á 3 Stunden 

(von unabhängigen Bildungsinstitutionen zu schulen):

*) Wenn Tätigkeiten vom Gewerbewortlaut nicht umfasst sind, reduzieren sich die Anforderungen um fünf Stunden pro Jahr für „Wertpapiere“ 

oder „Versicherungen“, zwei Stunden pro Jahr für „Finanzierungen“ oder „Veranlagungen“. Die entsprechenden Module müssen dann nicht 

mehr absolviert werden (§6 Lehrplan). 

Je nach Tätigkeit*:

Fachwissen:

Wissensvertiefung

10.1 Allgemein, Berufs- und 

Verbraucherschutzrecht

10.2. Recht der 

Wertpapiervermittlung und 

Wertpapiere

10.3 Recht der 

Veranlagungsvermittlung und 

Veranlagungen

10.4 Recht der 

Finanzierungsvermittlung und 

Finanzierungen

10.5 Recht der 

Versicherungsvermittlung und 

Leben & Unfall

60h in drei Jahren, 

davon jedes Jahr mind. 

20h und davon mind. 

50% von geeigneten und 

unabhängigen 

Bildungsinstitutionen+
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19.05.2021

Finanzdienstleister nach zwei Jahren „on-track“

STAND 31.12.2020 – VON 157.344 STUNDEN WURDEN 109.068 ANGERECHNET

Stand 31.12.2020 - Registrierte Nutzer # Lehrpläne

Notwendige 

Stunden

Anrechnete 

Stunden

durchschn. 

Fortschritt

Vollgewerbe 2407 60 45,31 76%

Gewerbe mit Einschränkung: 1033

Finanzierung 143 24 15,55 65%

Finanzierung + Versicherung 28 39 24,29 62%

Veranlagung 13 24 13,08 54%

Veranlagung + Finanzierung 254 30 14,17 47%

Veranlagung + Finanzierung + Versicherung 240 45 24,41 54%

Veranlagung + Versicherung 7 39 22,70 58%

Versicherung 14 33 13,31 40%

Wertpapiere 10 33 28,00 85%

Wertpapiere + Finanzierung 8 39 19,81 51%

Wertpapiere + Finanzierung + Versicherung 2 54 49,50 92%

Wertpapiere + Veranlagung 27 39 29,76 76%

Wertpapiere + Veranlagung + Finanzierung 273 45 33,08 74%

Wertpapiere + Veranlagung + Versicherung 14 54 40,48 75%

Wertpapiere + Versicherungen n.a. n.a. n.a. n.a.

3 440

Weiterbildung des Wertpapiervermittlers 177 40 17,79 44%
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19.05.2021

Kick-Off fokussiert auf die fehlenden Module

RANKING DER MODULE NACH ABSOLVIERTEN STUNDEN

5) Recht der Veranlagungsvermittlung 

und Veranlagungen

1) Allgemeines Berufsrecht

2) Verbraucherschutzrecht

3) Recht der Wertpapiervermittlung

4) Wertpapiere

6) Recht der Finanzierungsvermittlung

7) Finanzierungen

8) Recht der Versicherungsvermittlung

9) Lebens- und Unfallversicherung

Tag 2 - Nachmittag

Tag 2 - Vormittag

Tag 1 - Nachmittag

Tag 1 - Vormittag

Voraussichtlich 24.06.2021
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Unbedingt die wiederholte Pflichtverletzung vermeiden

19.05.2021

AUFBEWAHRUNGSPFLICHT FÜNF JAHRE, ENTZUG § 87 GEWO

§ 136 Abs. 6 + § 137b Abs. 3 „Der Nachweis über die Teilnahme an 

der Schulung ist am Standort des Gewerbes zumindest fünf Jahre 

zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten“.

§87 (1) Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361) zu 

entziehen, wenn

...

6.die folgenden Anforderungen wiederholt nicht erfüllt sind:

a) die gemäß § 136a Abs. 6 vorgesehene ständige berufliche 

Schulung und Weiterbildung für Gewerbliche Vermögensberater 

und deren Personal

...

c) die gemäß § 137b Abs. 3 bestimmten Anforderungen ständiger 

beruflicher Schulung und Weiterbildung von mindestens 15 

Stunden pro Jahr für den Einzelunternehmer sowie das 

Leitungsorgan eines Unternehmens hinsichtlich derjenigen Personen, 

die für die Versicherungsvermittlung maßgeblich verantwortlich sind, 

sowie für direkt bei der Versicherungsvermittlung mitwirkende 

Beschäftigte.
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19.05.2021

Status Weiterbildung unter „Übersicht“->“Lehrpläne“

PRÜFUNG WEITERBILDUNGSFORTSCHRITT


